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§ 1

(1) Der Bebauungsplan Winterhude 39 für den Geltungs-
bereich nördlich des Jahnrings und östlich des Überseerings
(Ortsteil 408) wird festgestellt.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:

Überseering – Kapstadtring – Caracasweg – Jahnring. 

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung sowie die zusammenfassende
Erklärung nach § 10 Absatz 4 des Baugesetzbuchs werden beim
Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nieder-
gelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung sowie die
zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zustän-
digen Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei
eingesehen werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung
des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem örtlich

zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die Verlet-
zung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachste-
hende Vorschriften:

1. Im Kerngebiet sind Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebs-
leiter, großflächige Einzelhandelsbetriebe im Sinne des
§ 11 Absatz 3 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in
der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt
geändert am 22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479), Spielhal-
len oder ähnliche Unternehmen, die ausschließlich oder
überwiegend der Aufstellung von Spielgeräten oder der
Veranstaltung anderer Spiele im Sinne des § 33c Absatz 1
Satz 1 oder des § 33d Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung
oder der gewerbsmäßigen Aufstellung von Unterhaltungs-
spielen ohne Gewinnmöglichkeiten dienen, Sexshops
sowie Vorführ- und Geschäftsräume, deren ausschließ-
licher oder überwiegender Geschäftszweck auf Darstellun-
gen oder auf Handlungen mit sexuellem Charakter aus-
gerichtet ist sowie Tankstellen im Zusammenhang mit
Parkhäusern und Großgaragen unzulässig. Ausnahmen für
Tankstellen nach § 7 Absatz 3 Nummer 1 BauNVO und
Wohnungen nach § 7 Absatz 3 Nummer 2 BauNVO wer-
den ausgeschlossen.

2. Die festgesetzte Grundflächenzahl darf für Tiefgaragen bis
zu einer Grundflächenzahl von 1,0 überschritten werden.

3. Tiefgaragen sind auch außerhalb der überbaubaren
Flächen zulässig. Die Tiefgarage muss außerhalb der über-
baubaren Fläche unter Erdgleiche liegen. 

4. Die festgesetzten Gebäudehöhen können bei Gebäuden für
technische Anlagen (wie zum Beispiel Aufzugsüberfahr-
ten, Zu- und Abluftanlagen) und Brüstungen auf einer
Fläche von höchstens 30 vom Hundert (v.H.) der jeweili-
gen Dachflächen um bis zu 3 m überschritten werden. 

5. Im Kerngebiet sind die bis zu einer Höhe von 31 m über
der im Bebauungsplan gekennzeichneten Geländeober-
fläche befindlichen Dachflächen von Gebäuden, soweit sie
nicht als Aufenthaltsflächen, der Belichtung, Be- und Ent-

Verordnung
über den Bebauungsplan Winterhude 39

Vom 9. Februar 2011

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585, 2617), in Verbindung mit § 3
Absätze 1 und 3 sowie § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfest-
stellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999
(HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350, 370), § 81 Absatz 1 Nummer 2 der Ham-
burgischen Bauordnung vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl.
S. 525, 563), zuletzt geändert am 11. Mai 2010 (HmbGVBl.
S. 350, 370), § 4 Absatz 3 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350, 402) in Verbindung mit § 9 Absatz 3 Satz 1
Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009
(BGBl. I S. 2542) sowie § 1, § 2 Absatz 1 und § 3 der Weiter-
übertragungsverordnung-Bau vom 8. August 2006 (HmbGVBl.
S. 481), zuletzt geändert am 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350,
370), wird verordnet: 
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lüftung, der Gewinnung von Sonnenenergie oder der Auf-
nahme von technischen Anlagen dienen, mit einem min-
destens 8 cm starken, durchwurzelbaren Substrataufbau zu
versehen und extensiv zu begrünen.

6. Im Kerngebiet sind mindestens 20 v.H. der Grundstücks-
flächen mit Sträuchern und Bäumen zu bepflanzen.

7. Die nicht überbauten Flächen auf Tiefgaragen sind mit
einem mindestens 50 cm starken, durchwurzelbaren Sub-
strataufbau zu versehen und zu begrünen. Soweit Anpflan-
zungen nach Nummer 6 vorgenommen werden, muss der
Substrataufbau mindestens 80 cm betragen. 

8. Für die nach der Planzeichnung zu pflanzenden Einzel-
bäume sind Platanen, für ansonsten zu pflanzende Bäume
und Sträucher sind standortgerechte Laubholzarten zu
verwenden. Entlang des Kapstadtrings darf der Standort
der anzupflanzenden Bäume zur Schaffung von Grund-
stückszufahrten verändert werden. Bäume sind mit einem
Stammumfang von mindestens 18 cm, in 1 m über dem
Erdboden gemessen, zu pflanzen. Im Kronenbereich die-

ser Bäume ist eine offene Vegetationsfläche von mindes-
tens 12 m² anzulegen und zu begrünen.

9. Für die nach der Planzeichnung zu erhaltenden und
anzupflanzenden Bäume sind bei Abgang Ersatzpflanzun-
gen vorzunehmen. Außerhalb der öffentlichen Straßenver-
kehrsflächen sind Geländeaufhöhungen oder Abgrabun-
gen im Kronenbereich dieser Bäume unzulässig.

10. Im Kerngebiet sind die Aufenthaltsräume durch geeignete
Grundrissgestaltung den lärmabgewandten Gebäudeseiten
zuzuordnen. Soweit die Anordnung dieser Räume an den
lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, muss
für diese Räume ein ausreichender Lärmschutz durch bau-
liche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außenwän-
den und Dächern der Gebäude geschaffen werden.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Hamburg, den 9. Februar 2011.

Das Bezirksamt Hamburg-Nord

A r t i k e l  1

Dem in der Zeit vom 15. Dezember bis zum 21. Dezember
2010 unterzeichneten Fünfzehnten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag wird zugestimmt.

A r t i k e l  2

Der Staatsvertrag wird nachstehend mit Gesetzeskraft
veröffentlicht.

A r t i k e l  3

Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 7
Absatz 2 Satz 1 in Kraft tritt, ist im Hamburgischen Gesetz-
und Verordnungsblatt bekannt zu geben.

Ausgefertigt Hamburg, den 15. Februar 2011.

Der Senat

Gesetz
zum Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

Vom 15. Februar 2011

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:



A r t i k e l  1

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Zweck des Rundfunkbeitrags

§ 2 Rundfunkbeitrag im privaten Bereich

§ 3 Wohnung

§ 4 Befreiungen von der Beitragspflicht, Ermäßigung

§ 5 Rundfunkbeitrag im nicht-privaten Bereich

§ 6 Betriebsstätte, Beschäftigte

§ 7 Beginn und Ende der Beitragspflicht, Zahlungsweise,
Verjährung

§ 8 Anzeigepflicht

§ 9 Auskunftsrecht, Satzungsermächtigung

§ 10 Beitragsgläubiger, Schickschuld, Erstattung,
Vollstreckung

§ 11 Verwendung personenbezogener Daten

§ 12 Ordnungswidrigkeiten

§ 13 Revision zum Bundesverwaltungsgericht

§ 14 Übergangsbestimmungen

§ 15 Vertragsdauer, Kündigung

§ 1

Zweck des Rundfunkbeitrags

Der Rundfunkbeitrag dient der funktionsgerechten Finanz-
ausstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Sinne
von § 12 Absatz 1 des Rundfunkstaatsvertrages sowie der
Finanzierung der Aufgaben nach § 40 des Rundfunkstaatsver-
trages.

§ 2
Rundfunkbeitrag im privaten Bereich

(1) Im privaten Bereich ist für jede Wohnung von deren
Inhaber (Beitragsschuldner) ein Rundfunkbeitrag zu entrich-
ten.

(2) Inhaber einer Wohnung ist jede volljährige Person, die
die Wohnung selbst bewohnt. Als Inhaber wird jede Person
vermutet, die 
1. dort nach dem Melderecht gemeldet ist oder 
2. im Mietvertrag für die Wohnung als Mieter genannt ist.

(3) Mehrere Beitragsschuldner haften als Gesamtschuldner
entsprechend § 44 der Abgabenordnung. Die Landesrund-
funkanstalt kann von einem anderen als dem bisher in
Anspruch genommenen Beitragsschuldner für eine Wohnung
für zurückliegende Zeiträume keinen oder nur einen ermäßig-
ten Beitrag erheben, wenn dieser das Vorliegen der Vorausset-
zungen für eine Befreiung oder Ermäßigung gemäß § 4 Absatz
7 Satz 2 im Zeitpunkt der Inanspruchnahme nachweist.

(4) Ein Rundfunkbeitrag ist nicht zu entrichten von Bei-
tragsschuldnern, die aufgrund Artikel 2 des Gesetzes vom
6. August 1964 zu dem Wiener Übereinkommen vom 18. April
1961 über diplomatische Beziehungen (BGBl. 1964 II S. 957)
oder entsprechender Rechtsvorschriften Vorrechte genießen.

§ 3
Wohnung

(1) Wohnung ist unabhängig von der Zahl der darin enthal-
tenen Räume jede ortsfeste, baulich abgeschlossene Raumein-
heit, die
1. zum Wohnen oder Schlafen geeignet ist oder genutzt wird

und
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Fünfzehnter Staatsvertrag
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge
(Fünfzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:
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2. durch einen eigenen Eingang unmittelbar von einem Trep-
penhaus, einem Vorraum oder von außen, nicht ausschließ-
lich über eine andere Wohnung, betreten werden kann. 

Nicht ortsfeste Raumeinheiten gelten als Wohnung, wenn sie
Wohnungen im Sinne des Melderechts sind. Nicht als Woh-
nung gelten Bauten nach § 3 des Bundeskleingartengesetzes.

(2) Nicht als Wohnung gelten Raumeinheiten in folgenden
Betriebsstätten:
1. Raumeinheiten in Gemeinschaftsunterkünften, insbeson-

dere Kasernen, Unterkünfte für Asylbewerber, Internate,
2. Raumeinheiten, die der nicht dauerhaften heim- oder

anstaltsmäßigen Unterbringung dienen, insbesondere in
Behinderten- und Pflegeheimen,

3. Patientenzimmer in Krankenhäusern,
4. Hafträume in Justizvollzugsanstalten und
5. Raumeinheiten, die der vorübergehenden Unterbringung

in Beherbergungsstätten dienen, insbesondere Hotel- und
Gästezimmer, Ferienwohnungen, Unterkünfte in Seminar-
und Schulungszentren.

§ 4
Befreiungen von der Beitragspflicht, Ermäßigung

(1) Von der Beitragspflicht nach § 2 Absatz 1 werden auf
Antrag folgende natürliche Personen befreit:

1. Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem
Dritten Kapitel des Zwölften Buches des Sozialgesetz-
buches (Sozialhilfe) oder nach den §§ 27a oder 27d des
Bundesversorgungsgesetzes, 

2. Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung (Viertes Kapitel des Zwölften Buches
des Sozialgesetzbuches), 

3. Empfänger von Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II ein-
schließlich von Leistungen nach § 22 des Zweiten Buches
des Sozialgesetzbuches, soweit nicht Zuschläge nach des-
sen § 24 gewährt werden, die die Höhe des Rundfunk-
beitrages übersteigen,

4. Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz, 

5. nicht bei den Eltern wohnende Empfänger von
a) Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungs-

förderungsgesetz,
b) Berufsausbildungsbeihilfe nach den §§ 99, 100 Nr. 3 des

Dritten Buches des Sozialgesetzbuches oder nach dem
Vierten Kapitel, Fünfter Abschnitt des Dritten Buches
des Sozialgesetzbuches oder

c) Ausbildungsgeld nach den §§ 104 ff. des Dritten Buches
des Sozialgesetzbuches,

6. Sonderfürsorgeberechtigte im Sinne des § 27e des Bundes-
versorgungsgesetzes, 

7. Empfänger von Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel
des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches oder von
Hilfe zur Pflege als Leistung der Kriegsopferfürsorge nach
dem Bundesversorgungsgesetz oder von Pflegegeld nach
landesgesetzlichen Vorschriften,

8. Empfänger von Pflegezulagen nach § 267 Absatz 1 des
Lastenausgleichsgesetzes oder Personen, denen wegen
Pflegebedürftigkeit nach § 267 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2
Buchstabe c des Lastenausgleichsgesetzes ein Freibetrag
zuerkannt wird,

9. Volljährige, die im Rahmen einer Leistungsgewährung
nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches in einer

stationären Einrichtung nach § 45 des Achten Buches des
Sozialgesetzbuches leben, und

10. taubblinde Menschen und Empfänger von Blindenhilfe
nach § 72 des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches.

(2) Der Rundfunkbeitrag nach § 2 Absatz 1 wird auf Antrag
für folgende natürliche Personen auf ein Drittel ermäßigt:

1. blinde oder nicht nur vorübergehend wesentlich sehbehin-
derte Menschen mit einem Grad der Behinderung von
wenigstens 60 vom Hundert allein wegen der Sehbehinde-
rung,

2. hörgeschädigte Menschen, die gehörlos sind oder denen
eine ausreichende Verständigung über das Gehör auch mit
Hörhilfen nicht möglich ist, und 

3. behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung nicht
nur vorübergehend wenigstens 80 vom Hundert beträgt und
die wegen ihres Leidens an öffentlichen Veranstaltungen
ständig nicht teilnehmen können.

Absatz 1 bleibt unberührt.

(3) Die dem Antragsteller gewährte Befreiung oder Ermäßi-
gung erstreckt sich innerhalb der Wohnung

1. auf dessen Ehegatten, 

2. auf den eingetragenen Lebenspartner und

3. auf die Wohnungsinhaber, die bei der Gewährung einer
Sozialleistung nach Absatz 1 als Teil einer Einsatzgemein-
schaft im Sinne des § 19 des Zwölften Buches des Sozial-
gesetzbuches berücksichtigt worden sind.

(4) Die Befreiung oder Ermäßigung beginnt mit dem
Ersten des Monats, zu dem der Gültigkeitszeitraum des
Bescheids beginnt, wenn der Antrag innerhalb von zwei Mona-
ten nach dem Erstellungsdatum des Bescheids nach Absatz 7
Satz 2 gestellt wird. Wird der Antrag erst zu einem späteren
Zeitpunkt gestellt, so beginnt die Befreiung oder Ermäßigung
mit dem Ersten des Monats, der der Antragstellung folgt. Die
Befreiung oder Ermäßigung wird für die Gültigkeitsdauer des
Bescheids befristet. Ist der Bescheid nach Absatz 7 Satz 2 unbe-
fristet, so kann die Befreiung oder Ermäßigung auf drei Jahre
befristet werden, wenn eine Änderung der Umstände möglich
ist, die dem Tatbestand zugrunde liegen.

(5) Wird der Bescheid nach Absatz 7 Satz 2 unwirksam,
zurückgenommen oder widerrufen, so endet die Befreiung
oder Ermäßigung zum selben Zeitpunkt. Derartige Umstände
sind vom Beitragsschuldner unverzüglich der zuständigen
Landesrundfunkanstalt mitzuteilen.

(6) Unbeschadet der Beitragsbefreiung nach Absatz 1 hat
die Landesrundfunkanstalt in besonderen Härtefällen auf
gesonderten Antrag von der Beitragspflicht zu befreien. Ein
Härtefall liegt insbesondere vor, wenn eine Sozialleistung nach
Absatz 1 Nr. 1 bis 10 in einem durch die zuständige Behörde
erlassenen Bescheid mit der Begründung versagt wurde, dass
die Einkünfte die jeweilige Bedarfsgrenze um weniger als die
Höhe des Rundfunkbeitrags überschreiten. Absatz 4 gilt ent-
sprechend.

(7) Der Antrag auf Befreiung oder Ermäßigung ist vom Bei-
tragsschuldner schriftlich bei der zuständigen Landesrund-
funkanstalt zu stellen. Die Voraussetzungen für die Befreiung
oder Ermäßigung sind durch die entsprechende Bestätigung
der Behörde oder des Leistungsträgers im Original oder durch
den entsprechenden Bescheid im Original oder in beglaubigter
Kopie nachzuweisen; im Falle des Absatzes 1 Nr. 10 1. Alter-
native genügt eine ärztliche Bescheinigung. Dabei sind auch
die Namen der weiteren volljährigen Bewohner der Wohnung
mitzuteilen.
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§ 5
Rundfunkbeitrag im nicht-privaten Bereich

(1) Im nicht privaten Bereich ist für jede Betriebsstätte von
deren Inhaber (Beitragsschuldner) ein Rundfunkbeitrag nach
Maßgabe der folgenden Staffelung zu entrichten. Die Höhe des
zu leistenden Rundfunkbeitrags bemisst sich nach der Zahl
der neben dem Inhaber Beschäftigten und beträgt für eine
Betriebsstätte

1. mit keinem oder bis acht Beschäftigten ein Drittel des
Rundfunkbeitrags,

2. mit neun bis 19 Beschäftigten einen Rundfunkbeitrag,
3. mit 20 bis 49 Beschäftigten zwei Rundfunkbeiträge,
4. mit 50 bis 249 Beschäftigten fünf Rundfunkbeiträge,
5. mit 250 bis 499 Beschäftigten zehn Rundfunkbeiträge,
6. mit 500 bis 999 Beschäftigten 20 Rundfunkbeiträge,
7. mit 1.000 bis 4.999 Beschäftigten 40 Rundfunkbeiträge,
8. mit 5.000 bis 9.999 Beschäftigten 80 Rundfunkbeiträge,
9. mit 10.000 bis 19.999 Beschäftigten 120 Rundfunkbeiträge

und
10. mit 20.000 oder mehr Beschäftigten 180 Rundfunk-

beiträge.

(2) Unbeschadet der Beitragspflicht für Betriebsstätten
nach Absatz 1 ist jeweils ein Drittel des Rundfunkbeitrags zu
entrichten vom
1. Inhaber einer Betriebsstätte für jedes darin befindliche

Hotel- und Gästezimmer und für jede Ferienwohnung zur
vorübergehenden entgeltlichen Beherbergung Dritter ab
der zweiten Raumeinheit und

2. Inhaber eines Kraftfahrzeugs (Beitragsschuldner) für jedes
zugelassene Kraftfahrzeug, das zu gewerblichen Zwecken
oder einer anderen selbständigen Erwerbstätigkeit oder zu
gemeinnützigen oder öffentlichen Zwecken des Inhabers
genutzt wird; auf den Umfang der Nutzung zu diesen
Zwecken kommt es nicht an; Kraftfahrzeuge sind Perso-
nenkraftwagen, Lastkraftwagen und Omnibusse; ausge-
nommen sind Omnibusse, die für den öffentlichen Perso-
nennahverkehr nach § 2 des Gesetzes zur Regionalisierung
des öffentlichen Personennahverkehrs eingesetzt werden.

Ein Rundfunkbeitrag nach Satz 1 Nr. 2 ist nicht zu entrichten
für jeweils ein Kraftfahrzeug für jede beitragspflichtige
Betriebsstätte des Inhabers.

(3) Für jede Betriebsstätte folgender Einrichtungen gilt
Absatz 1 mit der Maßgabe, dass höchstens ein Rundfunk-
beitrag zu entrichten ist:
1. gemeinnützige Einrichtungen für behinderte Menschen,

insbesondere Heime, Ausbildungsstätten oder Werkstätten
für behinderte Menschen,

2. gemeinnützige Einrichtungen der Jugendhilfe im Sinne des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes (Achtes Buch des Sozial-
gesetzbuches),

3. gemeinnützige Einrichtungen für Suchtkranke, der Alten-
hilfe, für Nichtsesshafte und Durchwandererheime,

4. eingetragene gemeinnützige Vereine und Stiftungen,
5. öffentliche allgemeinbildende oder berufsbildende Schu-

len, staatlich genehmigte oder anerkannte Ersatzschulen
oder Ergänzungsschulen, soweit sie auf gemeinnütziger
Grundlage arbeiten, sowie Hochschulen nach dem Hoch-
schulrahmengesetz und 

6. Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, Zivil- und Katastrophen-
schutz.

Damit ist auch die Beitragspflicht für auf die Einrichtung
zugelassene Kraftfahrzeuge abgegolten. Die Gemeinnützigkeit
im Sinne der Abgabenordnung ist der zuständigen Landes-
rundfunkanstalt auf Verlangen nachzuweisen.

(4) Auf Antrag ist ein Rundfunkbeitrag nach Absatz 1 und
2 insoweit nicht zu entrichten, als der Inhaber glaubhaft macht
und auf Verlangen nachweist, dass die Betriebsstätte länger als
drei zusammenhängende volle Kalendermonate vorüber-
gehend stillgelegt ist. Das Nähere regelt die Satzung nach § 9
Absatz 2.

(5) Ein Rundfunkbeitrag nach Absatz 1 ist nicht zu ent-
richten für Betriebsstätten

1. die gottesdienstlichen Zwecken gewidmet sind,

2. in denen kein Arbeitsplatz eingerichtet ist oder

3. die sich innerhalb einer beitragspflichtigen Wohnung
befinden, für die bereits ein Rundfunkbeitrag entrichtet
wird.

(6) Ein Rundfunkbeitrag nach Absatz 1 und 2 ist nicht zu
entrichten von

1. den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, den Lan-
desmedienanstalten oder den nach Landesrecht zugelasse-
nen privaten Rundfunkveranstaltern oder -anbietern oder

2. diplomatischen Vertretungen (Botschaft, Konsulat) eines
ausländischen Staates.

§ 6

Betriebsstätte, Beschäftigte

(1) Betriebsstätte ist jede zu einem eigenständigen, nicht
ausschließlich privaten Zweck bestimmte oder genutzte orts-
feste Raumeinheit oder Fläche innerhalb einer Raumeinheit.
Dabei gelten mehrere Raumeinheiten auf einem Grundstück
oder auf zusammenhängenden Grundstücken, die demselben
Inhaber zuzurechnen sind, als eine Betriebsstätte. Auf den
Umfang der Nutzung zu den jeweiligen nicht-privaten
Zwecken sowie auf eine Gewinnerzielungsabsicht oder eine
steuerliche Veranlagung des Beitragsschuldners kommt es
nicht an.

(2) Inhaber der Betriebsstätte ist die natürliche oder juristi-
sche Person, die die Betriebsstätte im eigenen Namen nutzt
oder in deren Namen die Betriebsstätte genutzt wird. Als Inha-
ber wird vermutet, wer für diese Betriebsstätte in einem Regis-
ter, insbesondere Handels-, Gewerbe-, Vereins- oder Partner-
schaftsregister eingetragen ist. Inhaber eines Kraftfahrzeugs
ist derjenige, auf den das Kraftfahrzeug zugelassen ist.

(3) Als Betriebsstätte gilt auch jedes zu gewerblichen
Zwecken genutzte Motorschiff.

(4) Beschäftigte sind alle im Jahresdurchschnitt sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten sowie Bediensteten in einem
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis mit Ausnahme der
Auszubildenden.

§ 7

Beginn und Ende der Beitragspflicht, Zahlungsweise,
Verjährung

(1) Die Pflicht zur Entrichtung des Rundfunkbeitrags
beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem der Beitrags-
schuldner erstmals die Wohnung, die Betriebsstätte oder das
Kraftfahrzeug innehat. Das Innehaben eines Kraftfahrzeugs
beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem es auf den Bei-
tragsschuldner zugelassen wird.

(2) Die Beitragspflicht endet mit dem Ablauf des Monats,
in dem das Innehaben der Wohnung, der Betriebsstätte oder
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des Kraftfahrzeugs durch den Beitragsschuldner endet, jedoch
nicht vor dem Ablauf des Monats, in dem dies der zuständigen
Landesrundfunkanstalt angezeigt worden ist. Das Innehaben
eines Kraftfahrzeugs endet mit dem Ablauf des Monats, in
dem die Zulassung auf den Beitragsschuldner endet. 

(3) Der Rundfunkbeitrag ist monatlich geschuldet. Er ist in
der Mitte eines Dreimonatszeitraums für jeweils drei Monate
zu leisten.

(4) Die Verjährung der Beitragsforderung richtet sich nach
den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die
regelmäßige Verjährung.

§ 8

Anzeigepflicht

(1) Das Innehaben einer Wohnung, einer Betriebsstätte
oder eines beitragspflichtigen Kraftfahrzeugs ist unverzüglich
schriftlich der zuständigen Landesrundfunkanstalt anzuzei-
gen (Anmeldung); Entsprechendes gilt für jede Änderung der
Daten nach Absatz 4 (Änderungsmeldung). Eine Änderung
der Anzahl der im Jahresdurchschnitt des vorangegangenen
Kalenderjahres sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
nach Absatz 4 Nr. 7 ist jeweils bis zum 31. März eines Jahres
anzuzeigen; diese Änderung wirkt ab dem 1. April des jeweili-
gen Jahres.

(2) Das Ende des Innehabens einer Wohnung, einer
Betriebsstätte oder eines beitragspflichtigen Kraftfahrzeugs ist
der zuständigen Landesrundfunkanstalt unverzüglich schrift-
lich anzuzeigen (Abmeldung).

(3) Die Anzeige eines Beitragsschuldners für eine Woh-
nung, eine Betriebsstätte oder ein Kraftfahrzeug wirkt auch für
weitere anzeigepflichtige Beitragsschuldner, sofern sich für die
Wohnung, die Betriebsstätte oder das Kraftfahrzeug keine
Änderung der Beitragspflicht ergibt.

(4) Bei der Anzeige hat der Beitragsschuldner der zuständi-
gen Landesrundfunkanstalt folgende, im Einzelfall erforder-
liche Daten mitzuteilen und auf Verlangen nachzuweisen:

1. Vor- und Familienname sowie frühere Namen, unter
denen eine Anmeldung bestand,

2. Tag der Geburt, 

3. Vor- und Familienname oder Firma und Anschrift des
Beitragsschuldners und seines gesetzlichen Vertreters, 

4. gegenwärtige Anschrift jeder Betriebsstätte und jeder
Wohnung, einschließlich aller vorhandenen Angaben zur
Lage der Wohnung,

5. letzte der Landesrundfunkanstalt gemeldete Anschrift des
Beitragsschuldners, 

6. vollständige Bezeichnung des Inhabers der Betriebsstätte, 

7. Anzahl der Beschäftigten der Betriebsstätte,

8. Beitragsnummer,

9. Datum des Beginns des Innehabens der Wohnung, der
Betriebsstätte oder des beitragspflichtigen Kraftfahrzeugs,

10. Zugehörigkeit zu den Branchen und Einrichtungen nach
§ 5 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 und Absatz 3 Satz 1,

11. Anzahl der beitragspflichtigen Hotel- und Gästezimmer
und Ferienwohnungen und

12. Anzahl und Zulassungsort der beitragspflichtigen Kraft-
fahrzeuge.

(5) Bei der Abmeldung sind zusätzlich folgende Daten
mitzuteilen und auf Verlangen nachzuweisen:

1. Datum des Endes des Innehabens der Wohnung, der
Betriebsstätte oder des beitragspflichtigen Kraftfahrzeugs,

2. der die Abmeldung begründende Lebenssachverhalt und 
3. die Beitragsnummer des für die neue Wohnung in

Anspruch genommenen Beitragsschuldners.

§ 9
Auskunftsrecht, Satzungsermächtigung

(1) Die zuständige Landesrundfunkanstalt kann von jedem
Beitragsschuldner oder von Personen oder Rechtsträgern, bei
denen tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, dass sie Beitrags-
schuldner sind und dies nicht oder nicht umfassend angezeigt
haben, Auskunft über die in § 8 Absatz 4 genannten Daten
verlangen. Kann die zuständige Landesrundfunkanstalt den
Inhaber einer Wohnung oder einer Betriebsstätte nicht fest-
stellen, ist der Eigentümer oder der vergleichbar dinglich
Berechtigte der Wohnung oder des Grundstücks, auf dem sich
die Betriebsstätte befindet, verpflichtet, der Landesrundfunk-
anstalt Auskunft über den tatsächlichen Inhaber der Wohnung
oder der Betriebsstätte zu erteilen. Bei Wohnungseigentumsge-
meinschaften kann die Auskunft auch vom Verwalter verlangt
werden. Die Landesrundfunkanstalt kann mit ihrem Aus-
kunftsverlangen neben den in § 8 Absatz 4 und 5 genannten
Daten im Einzelfall weitere Daten erheben, soweit dies nach
Satz 1 erforderlich ist; § 11 Absatz 5 gilt entsprechend. Die
Landesrundfunkanstalt kann für die Tatsachen nach Satz 1
und die Daten nach Satz 4 Nachweise fordern. Der Anspruch
auf Auskunft und Nachweise kann im Verwaltungszwangs-
verfahren durchgesetzt werden.

(2) Die zuständige Landesrundfunkanstalt wird ermäch-
tigt, Einzelheiten des Verfahrens
1. der Anzeigepflicht,
2. zur Leistung des Rundfunkbeitrags, zur Befreiung von der

Rundfunkbeitragspflicht oder zu deren Ermäßigung, 
3. der Erfüllung von Auskunfts- und Nachweispflichten, 
4. der Kontrolle der Beitragspflicht, 
5. der Erhebung von Zinsen, Kosten und Säumniszuschlägen

und
6. in den übrigen in diesem Staatsvertrag genannten Fällen
durch Satzung zu regeln. Die Satzung bedarf der Genehmi-
gung der für die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde und ist in
den amtlichen Verkündungsblättern der die Landesrundfunk-
anstalt tragenden Länder zu veröffentlichen. Die Satzungen
der Landesrundfunkanstalten sollen übereinstimmen.

§ 10
Beitragsgläubiger, Schickschuld, Erstattung, Vollstreckung

(1) Das Aufkommen aus dem Rundfunkbeitrag steht der
Landesrundfunkanstalt und in dem im Rundfunkfinanzie-
rungsstaatsvertrag bestimmten Umfang dem Zweiten Deut-
schen Fernsehen (ZDF), dem Deutschlandradio sowie der
Landesmedienanstalt zu, in deren Bereich sich die Wohnung
oder die Betriebsstätte des Beitragsschuldners befindet oder
das Kraftfahrzeug zugelassen ist.

(2) Der Rundfunkbeitrag ist an die zuständige Landesrund-
funkanstalt als Schickschuld zu entrichten. Die Landesrund-
funkanstalt führt die Anteile, die dem ZDF, dem Deutschland-
radio und der Landesmedienanstalt zustehen, an diese ab. 

(3) Soweit ein Rundfunkbeitrag ohne rechtlichen Grund
entrichtet wurde, kann derjenige, auf dessen Rechnung die
Zahlung bewirkt worden ist, von der durch die Zahlung berei-
cherten Landesrundfunkanstalt die Erstattung des entrichte-
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ten Betrages fordern. Er trägt insoweit die Darlegungs- und
Beweislast. Der Erstattungsanspruch verjährt nach den Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die regelmäßige
Verjährung. 

(4) Das ZDF, das Deutschlandradio und die Landes-
medienanstalten tragen die auf sie entfallenden Anteile der
Kosten des Beitragseinzugs und der nach Absatz 3 erstatteten
Beträge.

(5) Rückständige Rundfunkbeiträge werden durch die
zuständige Landesrundfunkanstalt festgesetzt. Festsetzungs-
bescheide können stattdessen auch von der Landesrundfunk-
anstalt im eigenen Namen erlassen werden, in deren Anstalts-
bereich sich zur Zeit des Erlasses des Bescheides die Wohnung,
die Betriebsstätte oder der Sitz (§ 17 der Zivilprozessordnung)
des Beitragsschuldners befindet. 

(6) Festsetzungsbescheide werden im Verwaltungsvoll-
streckungsverfahren vollstreckt. Ersuchen um Vollstreckungs-
hilfe gegen Beitragsschuldner, deren Wohnsitz oder Sitz in
anderen Ländern liegt, können von der zuständigen Landes-
rundfunkanstalt unmittelbar an die für den Wohnsitz oder den
Sitz des Beitragsschuldners zuständige Vollstreckungsbehörde
gerichtet werden.

(7) Jede Landesrundfunkanstalt nimmt die ihr nach diesem
Staatsvertrag zugewiesenen Aufgaben und die damit verbunde-
nen Rechte und Pflichten ganz oder teilweise durch die im
Rahmen einer nichtrechtsfähigen öffentlich-rechtlichen Ver-
waltungsgemeinschaft betriebene Stelle der öffentlich-rechtli-
chen Landesrundfunkanstalten selbst wahr. Die Landesrund-
funkanstalt ist ermächtigt, einzelne Tätigkeiten bei der Durch-
führung des Beitragseinzugs und der Ermittlung von Beitrags-
schuldnern auf Dritte zu übertragen und das Nähere durch die
Satzung nach § 9 Absatz 2 zu regeln. Die Landesrundfunk-
anstalt kann eine Übertragung von Tätigkeiten auf Dritte nach
Satz 2 ausschließen, die durch Erfolgshonorare oder auf
Provisionsbasis vergütet werden.

§ 11

Verwendung personenbezogener Daten

(1) Beauftragt die Landesrundfunkanstalt Dritte mit Tätig-
keiten bei der Durchführung des Beitragseinzugs oder der
Ermittlung von Beitragsschuldnern, die der Anzeigepflicht
nach § 8 Absatz 1 nicht oder nicht vollständig nachgekommen
sind, so gelten für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
der dafür erforderlichen Daten die für die Datenverarbeitung
im Auftrag anwendbaren Bestimmungen.

(2) Beauftragen die Landesrundfunkanstalten eine Stelle
nach § 10 Absatz 7 Satz 1 mit Tätigkeiten bei der Durch-
führung des Beitragseinzugs und der Ermittlung von Beitrags-
schuldnern, ist dort unbeschadet der Zuständigkeit des nach
Landesrecht für die Landesrundfunkanstalt zuständigen
Datenschutzbeauftragten ein behördlicher Datenschutzbeauf-
tragter zu bestellen. Er arbeitet zur Gewährleistung des Daten-
schutzes mit dem nach Landesrecht für die Landesrundfunk-
anstalt zuständigen Datenschutzbeauftragten zusammen und
unterrichtet diesen über Verstöße gegen Datenschutzvorschrif-
ten sowie die dagegen getroffenen Maßnahmen. Im Übrigen
gelten die für den behördlichen Datenschutzbeauftragten
anwendbaren Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
entsprechend.

(3) Die zuständige Landesrundfunkanstalt darf von ihr
gespeicherte personenbezogene Daten der Beitragsschuldner
an andere Landesrundfunkanstalten auch im Rahmen eines
automatisierten Abrufverfahrens übermitteln, soweit dies zur
rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden

oder der empfangenden Landesrundfunkanstalt beim Bei-
tragseinzug erforderlich ist. Es ist aufzuzeichnen, an welche
Stellen, wann und aus welchem Grund welche personen-
bezogenen Daten übermittelt worden sind.

(4) Die zuständige Landesrundfunkanstalt kann im Wege
des Ersuchens für Zwecke der Beitragserhebung sowie zur
Feststellung, ob eine Beitragspflicht nach diesem Staatsvertrag
besteht, personenbezogene Daten bei öffentlichen und nicht-
öffentlichen Stellen ohne Kenntnis des Betroffenen erheben,
verarbeiten oder nutzen. Voraussetzung dafür ist, dass
1. die Datenbestände dazu geeignet sind, Rückschlüsse auf die

Beitragspflicht zuzulassen, insbesondere durch Abgleich
mit dem Bestand der bei den Landesrundfunkanstalten
gemeldeten Beitragsschuldner, und

2. sich die Daten auf Angaben beschränken, die der Anzeige-
pflicht nach § 8 unterliegen und kein erkennbarer Grund zu
der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdi-
ges Interesse an dem Ausschluss der Erhebung, Verarbei-
tung oder Nutzung hat.

Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung bei den Melde-
behörden beschränkt sich auf die in § 14 Absatz 9 Nr. 1 bis 8
genannten Daten. Daten, die Rückschlüsse auf tatsächliche
oder persönliche Verhältnisse liefern könnten, dürfen nicht an
die übermittelnde Stelle rückübermittelt werden. Das Verfah-
ren der regelmäßigen Datenübermittlung durch die Melde-
behörden nach den Meldegesetzen oder Meldedatenübermitt-
lungsverordnungen der Länder bleibt unberührt. Die Daten
Betroffener, für die eine Auskunftssperre gespeichert ist, dür-
fen nicht übermittelt werden.

(5) Die Landesrundfunkanstalt darf die in Absatz 4 und in
§ 4 Absatz 7, § 8 Absatz 4 und 5 und § 9 Absatz 1 genannten
Daten und sonstige freiwillig übermittelte Daten nur für die
Erfüllung der ihr nach diesem Staatsvertrag obliegenden Auf-
gaben erheben, verarbeiten oder nutzen. Die erhobenen Daten
sind unverzüglich zu löschen, wenn feststeht, dass sie nicht
mehr benötigt werden oder eine Beitragspflicht dem Grunde
nach nicht besteht. Nicht überprüfte Daten sind spätestens
nach zwölf Monaten zu löschen. Jeder Beitragsschuldner erhält
eine Anmeldebestätigung mit den für die Beitragserhebung
erforderlichen Daten.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. den Beginn der Beitragspflicht entgegen § 8 Absatz 1 und 3

nicht innerhalb eines Monats anzeigt,
2. der Anzeigepflicht nach § 14 Absatz 2 nicht nachgekommen

ist oder
3. den fälligen Rundfunkbeitrag länger als sechs Monate ganz

oder teilweise nicht leistet.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße

geahndet werden.

(3) Die Ordnungswidrigkeit wird nur auf Antrag der Lan-
desrundfunkanstalt verfolgt; sie ist vom Ausgang des Verfah-
rens zu benachrichtigen.

(4) Daten über Ordnungswidrigkeiten sind von der Lan-
desrundfunkanstalt unverzüglich nach Abschluss des jeweili-
gen Verfahrens zu löschen.

§ 13 
Revision zum Bundesverwaltungsgericht

In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision zum
Bundesverwaltungsgericht auch darauf gestützt werden, dass
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das angefochtene Urteil auf der Verletzung der Bestimmungen
dieses Staatsvertrages beruht.

§ 14

Übergangsbestimmungen

(1) Jeder nach den Bestimmungen des Rundfunkge-
bührenstaatsvertrages als privater Rundfunkteilnehmer gemel-
deten natürlichen Person obliegt es, ab dem 1. Januar 2012 der
zuständigen Landesrundfunkanstalt schriftlich alle Tatsachen
anzuzeigen, die Grund und Höhe der Beitragspflicht nach die-
sem Staatsvertrag ab dem 1. Januar 2013 betreffen, soweit die
Tatsachen zur Begründung oder zum Wegfall der Beitrags-
pflicht oder zu einer Erhöhung oder Verringerung der Bei-
tragsschuld führen.

(2) Jede nach den Bestimmungen des Rundfunkgebühren-
staatsvertrags als nicht-privater Rundfunkteilnehmer gemel-
dete natürliche oder juristische Person ist ab dem 1. Januar
2012 auf Verlangen der zuständigen Landesrundfunkanstalt
verpflichtet, ihr schriftlich alle Tatsachen anzuzeigen, die
Grund und Höhe der Beitragspflicht nach diesem Staatsver-
trag ab dem 1. Januar 2013 betreffen.

(3) Soweit der Beitragsschuldner den Anforderungen von
Absatz 1 oder 2 nicht nachgekommen ist, wird vermutet, dass
jede nach den Bestimmungen des bis zum 31. Dezember 2012
geltenden Rundfunkgebührenstaatsvertrags als

1. privater Rundfunkteilnehmer gemeldete Person nach Maß-
gabe von § 2 dieses Staatsvertrages oder

2. nicht-privater Rundfunkteilnehmer gemeldete natürliche
oder juristische Person nach Maßgabe von § 6 dieses Staats-
vertrages, 

unter der bei der zuständigen Landesrundfunkanstalt geführ-
ten Anschrift ab Inkrafttreten dieses Staatsvertrages Beitrags-
schuldner nach den Bestimmungen dieses Staatsvertrages ist.
Eine Abmeldung mit Wirkung für die Zukunft bleibt hiervon
unberührt.

(4) Soweit der Beitragsschuldner den Anforderungen von
Absatz 1 oder 2 nicht nachgekommen ist, wird vermutet, dass
sich die Höhe des ab 1. Januar 2013 zu entrichtenden Rund-
funkbeitrags nach der Höhe der bis zum 31. Dezember 2012 zu
entrichtenden Rundfunkgebühr bemisst; mindestens ist ein
Beitrag in Höhe eines Rundfunkbeitrages zu entrichten.
Soweit der Beitragsschuldner bisher aufgrund der Regelung
des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. 7 und 8 des Rundfunk-
gebührenstaatsvertrages von der Rundfunkgebührenpflicht
befreit war, wird vermutet, dass er mit Inkrafttreten dieses
Staatsvertrages gemäß § 4 Absatz 2 ein Drittel des Rundfunk-
beitrags zu zahlen hat.

(5) Die Vermutungen nach Absatz 3 oder 4 können wider-
legt werden. Auf Verlangen der Landesrundfunkanstalt sind
die behaupteten Tatsachen nachzuweisen. Eine Erstattung
bereits geleisteter Rundfunkbeiträge kann vom Beitrags-
schuldner nur bis zum 31. Dezember 2014 geltend gemacht
werden.

(6) Die bei der zuständigen Landesrundfunkanstalt für den
Rundfunkgebühreneinzug gespeicherten Daten und Daten
nach Absatz 1 und 2 dürfen von den Landesrundfunkanstalten
in dem nach diesem Staatsvertrag erforderlichen und zulässi-
gen Umfang verarbeitet und genutzt werden. Die erteilten
Lastschrift- oder Einzugsermächtigungen sowie Mandate blei-
ben für den Einzug der Rundfunkbeiträge bestehen.

(7) Bestandskräftige Rundfunkgebührenbefreiungsbe-
scheide nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 9 bis 11 des

Rundfunkgebührenstaatsvertrages gelten bis zum Ablauf ihrer
Gültigkeit als Rundfunkbeitragsbefreiungen nach § 4 Absatz 1.

(8) Eine Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht nach
§ 5 Absatz 7 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages endet zum
31. Dezember 2012. Soweit Einrichtungen nach § 5 Absatz 3
bei Inkrafttreten dieses Staatsvertrages nach Artikel 7 Absatz 2
Satz 1 des 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrages von der
Rundfunkgebührenpflicht nach § 5 Absatz 7 des Rundfunkge-
bührenstaatsvertrages befreit waren, gilt für deren Betriebs-
stätten der Nachweis nach § 5 Absatz 3 Satz 3 als erbracht.

(9) Um einen einmaligen Abgleich zum Zwecke der
Bestands- und Ersterfassung zu ermöglichen, übermittelt jede
Meldebehörde für einen bundesweit einheitlichen Stichtag
automatisiert innerhalb von längstens zwei Jahren ab dem
Inkrafttreten dieses Staatsvertrages gegen Kostenerstattung
einmalig in standardisierter Form die nachfolgenden Daten
aller volljährigen Personen an die jeweils zuständige Landes-
rundfunkanstalt:

1. Familienname, 

2. Vornamen unter Bezeichnung des Rufnamens,

3. frühere Namen,

4. Doktorgrad,

5. Familienstand,

6. Tag der Geburt,

7. gegenwärtige und letzte Anschrift von Haupt- und Neben-
wohnungen, einschließlich aller vorhandenen Angaben zur
Lage der Wohnung, und

8. Tag des Einzugs in die Wohnung.

Hat die zuständige Landesrundfunkanstalt nach dem Abgleich
für eine Wohnung einen Beitragsschuldner festgestellt, hat sie
die Daten der übrigen dort wohnenden Personen unverzüglich
zu löschen, sobald das Beitragskonto ausgeglichen ist. Im
Übrigen darf sie die Daten zur Feststellung eines Beitrags-
schuldners für eine Wohnung nutzen, für die bislang kein Bei-
tragsschuldner festgestellt wurde; Satz 2 gilt entsprechend. Die
Landesrundfunkanstalt darf die Daten auch zur Aktualisie-
rung oder Ergänzung von bereits vorhandenen Teilnehmer-
daten nutzen. § 11 Absatz 5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(10) Die Landesrundfunkanstalten dürfen bis zum 31. De-
zember 2014 keine Adressdaten privater Personen ankaufen.

(11) Die Vorschriften des Rundfunkgebührenstaatsvertra-
ges bleiben auf Sachverhalte anwendbar, nach denen bis zum
31. Dezember 2012 noch keine Rundfunkgebühren entrichtet
oder erstattet wurden.

§ 15

Vertragsdauer, Kündigung

Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von
jedem der vertragsschließenden Länder zum Schluss des
Kalenderjahres mit einer Frist von einem Jahr gekündigt wer-
den. Die Kündigung kann erstmals zum 31. Dezember 2014
erfolgen. Wird der Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht
gekündigt, kann die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu
einem zwei Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung
ist gegenüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkon-
ferenz schriftlich zu erklären. Die Kündigung eines Landes
lässt das Vertragsverhältnis der übrigen Länder zueinander
unberührt, jedoch kann jedes der übrigen Länder den Vertrag
binnen einer Frist von drei Monaten nach Eingang der Kündi-
gungserklärung zum gleichen Zeitpunkt kündigen.
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A r t i k e l  2

Aufhebung des Rundfunkgebührenstaatsvertrages

Der Rundfunkgebührenstaatsvertrag vom 31. August 1991,
zuletzt geändert durch den Zwölften Rundfunkänderungs-
staatsvertrag vom 18. Dezember 2008, wird aufgehoben.

A r t i k e l  3

Änderung des Rundfunkstaatsvertrages

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt
geändert durch den Vierzehnten Rundfunkänderungsstaats-
vertrag vom 10. Juni 2010, wird wie folgt geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis wird § 16 wie folgt neu gefasst:

„Dauer der Werbung, Sponsoring“.

2. In § 8a Absatz 1 Satz 6 wird der Verweis auf „§ 13 Absatz 1
Satz 3“ durch den Verweis auf „§ 13 Satz 3“ ersetzt.

3. In § 12 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „die Rundfunk-
gebühr“ durch die Wörter „den Rundfunkbeitrag“ ersetzt.

4. § 13 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 13

Finanzierung

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert sich durch
Rundfunkbeiträge, Einnahmen aus Rundfunkwerbung
und sonstigen Einnahmen; vorrangige Finanzierungs-
quelle ist der Rundfunkbeitrag. Programme und Angebote
im Rahmen seines Auftrags gegen besonderes Entgelt sind
unzulässig; ausgenommen hiervon sind Begleitmateria-
lien. Einnahmen aus dem Angebot von Telefonmehrwert-
diensten dürfen nicht erzielt werden.“

5. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nr. 4 wird das Wort „Gebührenerträge“
durch das Wort „Beitragserträge“ ersetzt.

b) In Absatz 5 wird das Wort „Gebührenfestsetzung“
durch das Wort „Beitragsfestsetzung“ ersetzt.

6. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:

„§ 16

Dauer der Werbung, Sponsoring“.

b) Es wird folgender neuer Absatz 6 angefügt:

„(6) Sponsoring findet nach 20.00 Uhr sowie an Sonn-
tagen und im ganzen Bundesgebiet anerkannten Feier-
tagen im Fernsehen nicht statt; dies gilt nicht für das
Sponsoring der Übertragung von Großereignissen nach
§ 4 Absatz 2.“

7. In § 43 Satz 2 werden die Wörter „der Rundfunkgebühr“
durch die Wörter „dem Rundfunkbeitrag“ ersetzt.

8. § 52 b wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a Halbsatz 1 wird das
Wort „gebührenfinanzierten“ durch das Wort „bei-
tragsfinanzierten“ ersetzt.

b) In Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 wird das Wort „gebühren-
finanzierten“ durch das Wort „beitragsfinanzierten“
ersetzt.

c) In Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 wird das Wort „gebührenfinan-
zierten“ durch das Wort „beitragsfinanzierten“ ersetzt.

9. § 62 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 6 wird das Wort „Rundfunkgebühren-
staatsvertrag“ durch das Wort „Rundfunkbeitrags-
staatsvertrag“ ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 5 wird das Wort „Rundfunkge-
bührenstaatsvertrag“ durch das Wort „Rundfunkbei-
tragsstaatsvertrag“ ersetzt.

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Rundfunkgebühren-
erhöhung“ durch das Wort „Rundfunkbeitrags-
erhöhung“ ersetzt.

bb) In Satz 5 wird das Wort „Rundfunkgebührenstaats-
vertrag“ durch das Wort „Rundfunkbeitragsstaats-
vertrag“ ersetzt.

cc) In Satz 6 wird die Angabe „§ 13 Absatz 2 sowie“
gestrichen.

10. In § 64 Satz 1 werden die Wörter „an der Rundfunkge-
bühr“ durch die Wörter „am Rundfunkbeitrag“ ersetzt.

A r t i k e l  4

Änderung des ZDF-Staatsvertrages

In § 29 des ZDF-Staatsvertrages vom 31. August 1991,
zuletzt geändert durch den Zwölften Rundfunkänderungs-
staatsvertrag vom 18. Dezember 2008, werden die Wörter „der
Fernsehgebühr“ durch die Wörter „dem Rundfunkbeitrag“
ersetzt.

A r t i k e l  5

Änderung des Deutschlandradio-Staatsvertrages

In § 29 Satz 1 des Deutschlandradio-Staatsvertrages vom
17. Juni 1993, zuletzt geändert durch den Vierzehnten Rund-
funkänderungsstaatsvertrag vom 10. Juni 2010, werden die
Wörter „der Rundfunkgebühr“ durch die Wörter „des Rund-
funkbeitrags“ ersetzt.

A r t i k e l  6

Änderung des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages

Der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag vom 26. August
bis 11. September 1996, zuletzt geändert durch den Zwölften
Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 18. Dezember 2008,
wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift des I. Abschnitts werden die Wörter
„zur Rundfunkgebühr“ durch die Wörter „zum Rund-
funkbeitrag“ ersetzt.

b) In der Überschrift des II. Abschnitts werden die Wörter
„der Rundfunkgebühr“ durch die Wörter „des Rund-
funkbeitrags“ ersetzt.

c) § 8 wird wie folgt neu gefasst:

„Höhe des Rundfunkbeitrags“.

2. In der Überschrift des I. Abschnitts werden die Wörter
„zur Rundfunkgebühr“ durch die Wörter „zum Rund-
funkbeitrag“ ersetzt.

3. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Gebührenfestset-
zung“ durch das Wort „Beitragsfestsetzung“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „der Rundfunk-
gebühren“ durch die Wörter „des Rundfunkbeitrags“
ersetzt.

c) In Absatz 4 wird das Wort „Gebühreneinnahmen“
durch das Wort „Beitragseinnahmen“ ersetzt. 
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4. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort „Gebühren“ durch das Wort
„Beiträgen“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird das Wort „Gebührenperiode“ jeweils
durch das Wort „Beitragsperiode“ ersetzt.

b) Absatz 8 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 4 werden die Wörter „der Rundfunkge-
bühr“ durch die Wörter „des Rundfunkbeitrags“
ersetzt.

bb) In Satz 6 wird das Wort „Gebühren“ durch das Wort
„Beiträge“ ersetzt.

5. § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „der Rundfunkgebühr“
durch die Wörter „dem Rundfunkbeitrag“ ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Wörter „der Rundfunkgebühr“
durch die Wörter „des Rundfunkbeitrags“ ersetzt.

6. In § 7 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Gebührenvorschlag“
durch das Wort „Beitragsvorschlag“ ersetzt.

7. In der Überschrift zum II. Abschnitt werden die Wörter
„der Rundfunkgebühr“ durch die Wörter „des Rundfunk-
beitrags“ ersetzt.

8. § 8 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 8

Höhe des Rundfunkbeitrags

Die Höhe des Rundfunkbeitrags ist vorbehaltlich einer
Neufestsetzung im Verfahren nach § 3 auf monatlich 17,98
Euro festgesetzt.“

9. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Von dem Aufkommen aus dem Rundfunkbeitrag
erhalten vorbehaltlich einer Neufestsetzung im Verfah-
ren nach § 3 die in der ARD zusammengeschlossenen
Landesrundfunkanstalten einen Anteil von 72,6295
vom Hundert, das ZDF einen Anteil von 24,7579 vom
Hundert und die Körperschaft des öffentlichen Rechts
„Deutschlandradio“ einen Anteil von 2,6126 vom Hun-
dert.“

b) Absatz 2 wird gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 3 wird der neue Absatz 2 und in
Satz 1 wird das Wort „Fernsehgebührenaufkommen“
durch das Wort „Rundfunkbeitragsaufkommen“ er-
setzt.

10. § 10 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Höhe des Anteils der Landesmedienanstalten
beträgt 1,8989 vom Hundert des Rundfunkbeitragsauf-
kommens.“

b) In Satz 3 werden die Wörter „der Rundfunkgebühr“
durch die Wörter „dem Rundfunkbeitrag“ ersetzt. 

11. In § 14 Satz 1 wird das Wort „ARD-Nettogebührenauf-
kommens“ durch das Wort „ARD-Nettobeitragsaufkom-
mens“ ersetzt.

A r t i k e l  7

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung des in Artikel 1 enthaltenen Staats-
vertrages sowie der in Artikel 3 bis 6 geänderten Staatsverträge
sind die dort vorgesehenen Kündigungsvorschriften maßge-
bend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. Die
Vorschriften nach § 14 Absatz 1, 2 und 6 des Rundfunk-
beitragsstaatsvertrages treten am 1. Januar 2012 in Kraft. Sind
bis zum 31. Dezember 2011 nicht alle Ratifikationsurkunden
bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsiden-
tenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstands-
los.

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsi-
dentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung der Rati-
fikationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rund-
funkstaatsvertrages, ZDF-Staatsvertrages, Deutschlandradio-
Staatsvertrages und Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages in
der Fassung, die sich aus den Artikeln 3 bis 6 ergibt, mit neuem
Datum bekannt zu machen.

Für das Land Baden-Württemberg:

Berlin, den 17. Dezember 2010

Stefan Mappus

Für den Freistaat Bayern:

Berlin, den 15. Dezember 2010

Horst Seehofer

Für das Land Berlin:

Berlin, den 15. Dezember 2010

Klaus Wowereit

Für das Land Brandenburg:

Potsdam, den 21. Dezember 2010

Matthias Platzeck

Für die Freie Hansestadt Bremen:

Berlin, den 15. Dezember 2010

Jens Böhrnsen

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:

Berlin, den 17. Dezember 2010

Christoph Ahlhaus

Für das Land Hessen:

Berlin, den 15. Dezember 2010

V. Bouffier

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

Berlin, den 15. Dezember 2010

Erwin Sellering
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Für das Land Niedersachsen:

Berlin, den 15. Dezember 2010

David McAllister

Für das Land Nordrhein-Westfalen:

Berlin, den 17. Dezember 2010

Hannelore Kraft

Für das Land Rheinland-Pfalz:

Berlin, den 17. Dezember 2010

Kurt Beck

Für das Saarland:

Berlin, den 15. Dezember 2010

Peter Müller

Für den Freistaat Sachsen:

Berlin, den 17. Dezember 2010

St. Tillich

Für das Land Sachsen-Anhalt:

Berlin, den 15. Dezember 2010

Böhmer

Für das Land Schleswig-Holstein:

Berlin, den 17. Dezember 2010

Heiner Garg

Für den Freistaat Thüringen:

Berlin, den 15. Dezember 2010

Chr. Lieberknecht

1. Die Länder weisen darauf hin, dass finanziell leistungs-
fähige Menschen mit Behinderungen einen ermäßigten
Beitrag in Höhe von einem Drittel des Rundfunkbeitrags zu
entrichten haben, sofern sie nicht einen Befreiungsgrund
geltend machen können. Damit soll die Finanzierung bar-
rierefreier Angebote erleichtert werden. Die Länder erwar-
ten, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio hierzu ihren
Dialog mit den betroffenen Verbänden mit dem Ziel inten-
sivieren, ihr diesbezügliches Angebot auszuweiten, und
hierüber regelmäßig berichten. In diesem Zusammenhang
erwarten die Länder auch, dass die privaten Veranstalter
von bundesweit verbreitetem Rundfunk ihr barrierefreies
Angebot verbessern.

2. Die finanziellen Auswirkungen des Modellwechsels bei der
Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks werden
mit dem 19. KEF-Bericht festgestellt. Unmittelbar an-
schließend werden die Länder auf dieser Grundlage eine
Evaluierung durchführen. Die Evaluierung soll unter Mit-
wirkung einer unabhängigen Stelle, die durch öffentliche
Ausschreibung ermittelt wird, erfolgen. Die Evaluierung
umfasst insbesondere die Entwicklung der Erträge aus dem
Rundfunkbeitrag, die jeweiligen Anteile der privaten Haus-
halte, der Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand am
Gesamtertrag. Dabei werden auch die Notwendigkeit und
Ausgewogenheit der Anknüpfungstatbestände, darunter die
Beitragspflicht für Kraftfahrzeuge, geprüft.

3. Auf der Basis des 19. KEF-Berichts und der aktualisierten
Zahlen soll auch die Frage der Werbung und des Sponso-
rings im öffentlich-rechtlichen Rundfunk entschieden wer-
den. Dabei soll auch die Frage einer stufenweise weiteren
Reduzierung behandelt werden. Gleichzeitig nehmen die
Länder in Aussicht, die Auswirkungen der in § 16 Absatz 6
Halbsatz 2 des Rundfunkstaatsvertrages vorgesehenen
Beschränkung der Sponsoring-Möglichkeiten im öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk zu prüfen. Dabei soll insbeson-
dere geprüft werden, ob eine valente Sportberichterstattung
auch über bedeutende regionale, nationale und internatio-
nale Sportereignisse jenseits des Katalogs des § 4 Absatz 2

des Rundfunkstaatsvertrages, entsprechende Refinanzie-
rungsmöglichkeiten der betroffenen Sportverbände und die
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands bei der Bewerbung um
internationale Sportereignisse nach wie vor gewahrt sind.

4. Die Länder werden ferner überprüfen, inwieweit die ARD
ihre Zusagen hinsichtlich eines internen Leistungsaus-
gleichs umgesetzt hat (insbesondere Punkt I. 6. Spstr. 3 der
Eckpunkte zur Neuordnung der Finanzierung des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks).

Protokollerklärung der Freien und Hansestadt Hamburg, des
Landes Niedersachsen, des Freistaates Sachsen und des Lan-
des Sachsen-Anhalt

Die Freie und Hansestadt Hamburg, das Land Niedersach-
sen, der Freistaat Sachsen und das Land Sachsen-Anhalt
unterstreichen, dass für die Akzeptanz des neuen Finanzie-
rungssystems eine aufkommensneutrale Gestaltung entschei-
dend ist. Etwaige im Zuge der Neuordnung der Rundfunk-
finanzierung entstehende Mehreinnahmen werden daher für
eine Reduzierung der Belastung von Bürgern und Unterneh-
men genutzt werden.

Die Systemumstellung auf die Haushalts- und Betriebs-
stättenabgabe entlastet die öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten nicht davon, Qualität und Umfang ihrer Angebote
fortlaufend kritisch zu überprüfen und sich dabei im Interesse
des Beitragszahlers an einer engen Definition des Grundver-
sorgungsauftrags zu orientieren.

Protokollerklärung des Landes Schleswig-Holstein

Das Land Schleswig-Holstein erklärt ergänzend zu Ziffer 2
der Protokollerklärung aller Länder: „Ziel ist es, letztere ent-
weder ganz entfallen zu lassen oder in die Beitragsstaffelung
nach § 5 zu integrieren, zumal die Nicht-Veranlagung nicht
privat genutzter Kfz insbesondere auch den Verwaltungsauf-
wand bei der GEZ und bei den Betroffenen reduzieren wird.“

Protokollerklärung aller Länder



Freitag, den 25. Februar 2011 73HmbGVBl. Nr. 6

A r t i k e l  1

Neunzehntes Gesetz
zur Änderung des Hamburgischen Wegegesetzes

Das Hamburgische Wegegesetz in der Fassung vom
22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83), zuletzt geändert am
15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444, 446), wird wie folgt
geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

1.1 Der Eintrag zu § 28 erhält folgende Fassung:

„§ 28 Reinigung und Winterdienst“.

1.2 Die Einträge zu den §§ 30 bis 33 erhalten folgende Fas-
sung:

„§ 30 Umfang und Häufigkeit der Reinigung durch die
Anliegerinnen und Anlieger

§ 31 Winterdienst durch die Anliegerinnen und Anlie-
ger

§ 32 Öffentlicher Reinigungsdienst

§ 33 Gebühren für den öffentlichen Reinigungsdienst“.

1.3 Der Eintrag zu § 35 erhält folgende Fassung:

„§ 35 Bekanntgabe der zur Reinigung und zum Winter-
dienst Verpflichteten und der Beauftragten“.

2. § 13 a Absatz 2 Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. der Bau, die Verlegung oder die Erweiterung von für
den Verkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmten öffent-
lichen Wegen, wenn Flächen, die nach § 10 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesna-
turschutzgesetzes (HmbBNatSchAG) vom 11. Mai
2010 (HmbGVBl. S. 350, 402) in Verbindung mit § 23,
§ 24, § 25 oder § 28 des Bundesnaturschutzgesetzes
(BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) unter
besonderen Schutz gestellt worden sind oder nach
§ 30 BNatSchG in Verbindung mit § 14 HmbBNat-
SchAG oder nach der Richtlinie 2009/147/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. No-
vember 2009 über die Erhaltung der wildlebenden
Vogelarten (ABl. EU 2010 Nr. L 20 S. 7) oder der
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der
wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206
S. 7), zuletzt geändert am 20. November 2006 (ABl.
EU Nr. 363 S. 368), unter besonderem Schutz stehen,
oder mindestens 10000 m² einer nach § 10 HmbBNat-
SchAG in Verbindung mit § 26 oder § 27 BNatSchG
unter besonderen Schutz gestellten Fläche in
Anspruch genommen werden oder“.

3. In § 25 Absatz 1 Satz 3 wird die Bezeichnung „§ 33“ durch
„§ 31“ ersetzt.

4. § 28 erhält folgende Fassung:

„§ 28

Reinigung und Winterdienst

(1) Soweit die Reinigung der öffentlichen Wege von
Laub, Unrat und sonstigen Verschmutzungen (Wegerei-
nigung) durch dieses Gesetz nicht den Anliegerinnen
und Anliegern zugewiesen ist, obliegt sie nach Maßgabe
der nachfolgenden Bestimmungen der Stadtreinigung
Hamburg (Stadtreinigung). Im Hafengebiet erstreckt
sich die Verpflichtung der Stadtreinigung zur Wegereini-
gung allein auf die Fahrbahnen und Fußgängerüberwege.
Im Übrigen tritt im Hafengebiet und auf Neuwerk bei der
Wahrnehmung von Aufgaben der Wegereinigung die Trä-
gerin der Wegebaulast an die Stelle der Stadtreinigung.
Die Wegereinigung durch die Stadtreinigung oder die
Trägerin der Wegebaulast erfolgt, soweit es für die Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs erforderlich ist und
ihre Leistungsfähigkeit nicht überschritten ist.

(2) Soweit die Anliegerinnen und Anlieger nicht zum
Winterdienst verpflichtet sind, führt die Stadtreinigung
den Winterdienst nach Maßgabe der nachfolgenden
Bestimmungen durch. Ausgenommen von der Verpflich-
tung der Stadtreinigung zum Winterdienst sind die aus-
schließlich dem Fußgängerverkehr oder dem Fahrrad-
verkehr dienenden Wegeflächen im Hafengebiet und die
öffentlichen Wege auf Neuwerk. Dort tritt bei der Wahr-
nehmung von Aufgaben des Winterdienstes die Trägerin
der Wegebaulast an die Stelle der Stadtreinigung.

(3) Bei Schnee- und Eisglätte sollen die öffentlichen
Wege, soweit es sich um besonders gefährliche Stellen
verkehrswichtiger Wege handelt, von der Stadtreinigung
oder der Trägerin der Wegebaulast nach besten Kräften
im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit geräumt und
gestreut werden. Dabei ist die Erreichbarkeit und Funk-
tionsfähigkeit des öffentlichen Personenverkehrs beson-
ders zu berücksichtigen. Der Einsatz von Tausalz oder
tausalzhaltigen Mitteln ist nur auf Fahrbahnen zulässig
und dort so gering wie möglich zu halten; auf die Belange
des Umweltschutzes ist besondere Rücksicht zu neh-
men.“

5. § 29 wird wie folgt geändert:

5.1 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Anliegerinnen und Anlieger sind zur Reinigung
der dem Fußgängerverkehr und der dem Fahrradverkehr
dienenden öffentlichen Wegeflächen in geschlossener
Ortslage nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen
verpflichtet.“

5.2 Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.

5.3 Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden Absätze 2 bis 4.

5.4 Im neuen Absatz 4 werden in Satz 2 hinter dem Wort
„Reinigungspflicht“ die Wörter „der Anliegerinnen und
Anlieger“ eingefügt.

Gesetz
zur Änderung des Hamburgischen Wegegesetzes,
des Gesetzes über Grün- und Erholungsanlagen

und des Stadtreinigungsgesetzes
Vom 15. Februar 2011

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:
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6. § 30 wird wie folgt geändert:
6.1 Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Umfang und Häufigkeit der Reinigung durch die
Anliegerinnen und Anlieger“.

6.2 Hinter der Überschrift wird folgender neuer Absatz 1
eingefügt:
„(1) Die Reinigungspflicht nach § 29 umfasst die
gesamte, die Anliegereigenschaft der Reinigungsver-
pflichteten begründende Strecke auf folgenden Wege-
flächen:
1. die dem Fußgängerverkehr oder dem Fahrradverkehr

dienenden, von der Fahrbahn baulich abgesetzten
Wegeanlagen (Gehwege und Fahrradwege) in voller
Breite,

2. Fußgängerzonen und Wohnwege bis zur Wegemitte,
3. in verkehrsberuhigten Bereichen, wenn die Seitenbe-

reiche von dem übrigen Straßenraum abgegrenzt
sind, bis zu dieser Abgrenzung, anderenfalls bis zu
2 m ab der Grundstücksgrenze.“

6.3 Die bisherigen Absätze 1 und 2 werden Absätze 2 und 3.
6.4 Im neuen Absatz 2 erhält Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Reinigungspflicht umfasst die Beseitigung von
Laub, Unrat und sonstigen Verschmutzungen.“

7. Hinter § 30 wird folgender neuer § 31 eingefügt:
„§ 31

Winterdienst durch die Anliegerinnen und Anlieger
(1) Die Anliegerinnen und Anlieger sind verpflichtet, die
Anlagen nach § 30 Absatz 1 mit Ausnahme der aus-
schließlich dem Fahrradverkehr dienenden Flächen und
der in § 29 Absatz 4 aufgeführten Wegestrecken von Eis
und Schnee in der für den Fußgängerverkehr erforder-
lichen Breite, mindestens aber einen 1 m breiten Streifen
zu reinigen. Auf Anlagen nach § 30 Absatz 1 Nummern 2
und 3 ist auf jeder Seite des Weges außerhalb der für den
ruhenden Verkehr bestimmten Flächen zu reinigen. Bei
Eckgrundstücken ist bis an den Fahrbahnrand der kreu-
zenden oder einmündenden Straße zu reinigen. Bei
Grundstücken, vor denen sich ein Fußgängerüberweg
oder eine signalisierte Fußgängerfurt befindet, ist ein
Streifen bis an den Fahrbahnrand zu reinigen. Treppen
sind in voller Breite zu reinigen.
(2) Bei Glätte ist mit abstumpfenden Mitteln, wenn not-
wendig wiederholt, zu streuen. Tausalz und tausalzhaltige
Mittel dürfen nicht verwendet werden. Der Senat kann
durch Rechtsverordnung die Verwendung weiterer
Streumittel, die sich auf die Wegebenutzerinnen und
Wegebenutzer, den Wegekörper oder auf Pflanzen, Boden
oder Gewässer schädlich auswirken können, untersagen.
Im Hafengebiet kann die Wegeaufsichtsbehörde Aus-
nahmen von Satz 2 zulassen.
(3) Schnee ist unverzüglich nach Beendigung des Schnee-
falls zu räumen. Glätte ist sofort nach Eintritt abzu-
streuen; Eisbildungen, denen nicht ausreichend durch
Streuen entgegengewirkt werden kann, sind zu beseiti-
gen. Dauert der Schneefall über 20 Uhr hinaus an oder
tritt danach Schneefall, Eis oder Glätte auf, sind die
Arbeiten bis 8.30 Uhr des folgenden Tages, an Sonn- und
Feiertagen bis 9.30 Uhr, vorzunehmen.
(4) Der Schnee ist auf dem Außenrand der in Absatz 1
genannten Anlagen oder außerhalb der Treppen so
anzuhäufen, dass der Verkehr nicht behindert wird.
Dabei sind Fußgängerübergänge, Radwege, Haltestellen
der öffentlichen Verkehrsmittel sowie Flächen für Abfall-

behälter und Sperrmüll am Abfuhrtag in dem erforder-
lichen Umfang freizuhalten. Vor Hauseingängen, Ein-
fahrten, Schaltschränken sowie an Beleuchtungs- und
Lichtsignalmasten darf der Schnee nicht angehäuft wer-
den. Über den für Feuerlöschzwecke bestimmten Unter-
flurhydranten und an deren rotumrandeten Hinweis-
schildern im Bereich der Anlagen nach Absatz 1 ist der
Schnee so zu beseitigen, dass diese Einrichtungen
erkennbar bleiben.

(5) Straßenrinnen sind spätestens bei Eintritt von Tau-
wetter von Schnee und Eis so freizumachen, dass
Schmelzwasser ablaufen kann.“

8. Die bisherigen §§ 31 und 32 werden §§ 32 und 33.

9. Der neue § 32 wird wie folgt geändert:

9.1 In Absatz 1 wird in Satz 1 die Textstelle „§ 29 Absätze 1
und 2“ durch die Textstelle „§ 29 Absatz 1 und § 30 Absatz
1“ und in Satz 2 die Textstelle „(§ 33)“ durch die Text-
stelle „(§ 31)“ ersetzt.

9.2 In Absatz 2 wird die Textstelle „§ 29 Absätze 1 und 2“
durch die Textstelle „§ 29 Absatz 1 und § 30 Absatz 1“
ersetzt.

10. Der bisherige § 33 wird aufgehoben.

11. § 34 wird wie folgt geändert:

11.1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die nach § 29 zur Reinigung und nach § 31 zum Winter-
dienst Verpflichteten müssen, soweit die Reinigung nicht
durch den öffentlichen Reinigungsdienst übernommen
worden ist, eine geeignete Person mit der Ausführung der
Reinigung und des Winterdienstes beauftragen, wenn sie

1. eine Personenmehrheit ohne eigene Rechtspersön-
lichkeit sind,

2. nicht auf dem Grundstück oder in seiner Nähe
wohnen oder

3. wegen ihres Alters, wegen Krankheit oder aus sonsti-
gen Gründen nicht in der Lage sind, die Pflichten zur
Reinigung oder zum Winterdienst zu erfüllen.“

11.2 In Satz 2 werden hinter dem Wort „Reinigung“ die
Wörter „und des Winterdienstes“ eingefügt.

12. § 35 wird wie folgt geändert:

12.1 Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Bekanntgabe der zur Reinigung und zum Winterdienst
Verpflichteten und der Beauftragten“.

12.2 Das Wort „Reinigungspflichtigen“ wird durch die Wör-
ter „zur Reinigung und zum Winterdienst Verpflichte-
ten“ ersetzt.

13. § 60 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

13.1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Stellt das Verhalten einer Person oder der Zustand einer
Sache einen Verstoß gegen dieses Gesetz oder die auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen
dar, ist die nach allgemeinem Polizeirecht verantwort-
liche Person verpflichtet, die Folgen zu beseitigen und
den ordnungsmäßigen Zustand wieder herzustellen.“

13.2 In Satz 2 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt
und hinter dem Wort „muss“ werden folgende Wörter
eingefügt: „oder Gefahr im Verzuge besteht“.

14. § 72 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

14.1 In Nummer 6 wird die Zahl „33“ durch „31“ ersetzt.

14.2 In Nummer 7 wird die Textstelle „Absatz 1“ durch
„Absatz 2“ ersetzt.



Freitag, den 25. Februar 2011 75HmbGVBl. Nr. 6

14.3 In Nummer 9 wird die Textstelle „§ 33“ durch „§ 31“
ersetzt.

A r t i k e l  2
Änderung des Gesetzes

über Grün- und Erholungsanlagen

§ 2 des Gesetzes über Grün- und Erholungsanlagen vom 
18. Oktober 1957 (Sammlung des bereinigten hamburgischen
Landesrechts I 2133-a), zuletzt geändert am 11. Juli 1989
(HmbGVBl. S. 132), wird wie folgt geändert:
1. In Satz 2 wird hinter dem Wort „besteht“ das Wort

„grundsätzlich“ eingefügt.
2. Es werden folgende Sätze angefügt:

„Bei Schnee- und Eisglätte sollen Wege in Grünanlagen
außerhalb des Hafengebiets und von Neuwerk von der
Stadtreinigung nach besten Kräften im Rahmen der Leis-
tungsfähigkeit geräumt und gestreut werden, soweit es sich
um besonders gefährliche Stellen verkehrswichtiger Wege
handelt. Dabei ist die Erreichbarkeit von öffentlichen Ein-
richtungen und Anlagen des öffentlichen Personenver-
kehrs besonders zu berücksichtigen. Tausalz oder tausalz-
haltige Mittel dürfen nicht eingesetzt werden.“

A r t i k e l  3
Änderung des Stadtreinigungsgesetzes

Das Stadtreinigungsgesetz vom 9. März 1994 (HmbGVBl.
S. 79), zuletzt geändert am 7. September 2007 (HmbGVBl.
S. 281), wird wie folgt geändert:

1. § 2 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Im Übrigen obliegen der Stadtreinigung im Gebiet der
Freien und Hansestadt Hamburg

1. die Reinigung der öffentlichen Wege einschließlich der
Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen, die Räu-
mung und das Streuen bei Schnee- und Eisglätte nach
Maßgabe von § 28 des Hamburgischen Wegegesetzes in
der Fassung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83),
zuletzt geändert am 15. Februar 2011 (HmbGVBl. S. 73),
und der öffentliche Reinigungsdienst nach § 32 Absatz 1
des Hamburgischen Wegegesetzes,

2. der Winterdienst nach Maßgabe von § 2 des Gesetzes über
Grün- und Erholungsanlagen vom 18. Oktober 1957
(Sammlung des bereinigten hamburgischen Landes-
rechts I 2133-a,), zuletzt geändert am 15. Februar 2011
(HmbGVBl. S. 73, 75),

3. mit Ausnahme von Neuwerk und des Hafengebietes
die Mitwirkung beim vorbeugenden und abwehrenden
Katastrophenschutz

als hoheitliche Aufgaben.“

2. § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 erhält folgende Fassung:

„3. Reinigung der in § 29 Absatz 1 und § 30 Absatz 1 des
Hamburgischen Wegegesetzes genannten Anlagen.“

Ausgefertigt Hamburg, den 15. Februar 2011.
Der Senat
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A r t i k e l  1

Änderung des Gesetzes zur Stärkung der Einzelhandels-,
Dienstleistungs- und Gewerbezentren

Das Gesetz zur Stärkung der Einzelhandels-, Dienst-
leistungs- und Gewerbezentren vom 28. Dezember 2004
(HmbGVBl. S. 525), geändert am 27. November 2007
(HmbGVBl. S. 405), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Satz 2 werden hinter dem Wort „Gewerbebetrie-
ben“ die Wörter „sowie der Grundeigentümer“ einge-
fügt.

2. § 3 erhält folgende Fassung: 

„§ 3

Einrichtung

(1) Der Senat wird ermächtigt, auf Antrag eines Auf-
gabenträgers durch Rechtsverordnung Bereiche zur
Stärkung der Innovation von Einzelhandels-, Dienst-
leistungs- und Gewerbezentren einzurichten.

(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 sind neben
der Gebietsabgrenzung die Ziele und Maßnahmen des
Innovationsbereichs (§ 2), der Aufgabenträger (§ 4) und
der berücksichtigungsfähige Aufwand nach § 7 Absatz 1
Satz 1 festzulegen.“

3. In § 4 Absatz 2 wird hinter dem Wort „darlegen“
folgende Textstelle eingefügt:

„und sich in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag
verpflichten, die sich aus diesem Gesetz und dem
Maßnahmen- und Finanzierungskonzept ergebenden
Verpflichtungen, Ziele und Aufgaben umzusetzen“.

4. § 5 wird wie folgt geändert:

4.1 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

4.1.1 Hinter dem Wort „beträgt“ wird folgende Textstelle
eingefügt:

„und bei Innovationsbereichen, die mehr als 1000 Ein-
wohner haben, einen zuvor ortsüblich bekannt gemach-
ten Informationstermin durchgeführt hat“.

4.1.2 Es wird folgender Satz angefügt:

„Zustimmungserklärungen von natürlichen oder juris-
tischen Personen, die Mit- oder Teileigentümer an
einem Grundstück sind, zählen bei der Berechnung
nach Satz 1 entsprechend dem Mit- oder Teileigen-
tumsanteil.“

4.2 In Absatz 3 Satz 1 wird hinter dem Wort „Geltungs-
dauer“ das Wort „sowie“ gestrichen und die Textstelle
„, die voraussichtliche Höhe des Hebesatzes nach § 7
Absatz 1 und des Mittelwertes nach § 7 Absatz 2, ein
vom Aufgabenträger unterschriebener Entwurf des
öffentlich-rechtlichen Vertrags nach § 4 Absatz 2 sowie
gegebenenfalls ein Bericht über den Informationster-
min nach Absatz 1“ eingefügt. 

4.3 Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Ein nach Absatz 1 zur Antragstellung berechtigter
Aufgabenträger hat Anspruch darauf, dass ihm von der
Aufsichtsbehörde die bekannten Anschriften der
Grundstückseigentümer sowie die voraussichtliche
Gesamthöhe der im vorgesehenen Bereich festgestellten
Einheitswerte, soweit sie für die Abgabenberechnung
zu berücksichtigen sind, und der voraussichtliche Mit-
telwert nach § 7 Absatz 2 mitgeteilt werden.“

4.4 Absatz 6 wird wie folgt geändert:

4.4.1 In Satz 1 wird das Wort „auf“ durch das Wort „für“
ersetzt.

4.4.2 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass
während der Auslegungszeit Anregungen vorgebracht
werden können und die Eigentümer der im Innova-
tionsbereich belegenen Grundstücke das Recht zur
Erklärung haben, der Einrichtung des Innovations-
bereichs nicht zuzustimmen.“ 

4.4.3 Satz 6 wird gestrichen.

4.5 Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(8) Erklären die Eigentümer von mehr als einem Drit-
tel der im Innovationsbereich belegenen Grundstücke
oder von mehr als einem Drittel der im Innovationsbe-
reich belegenen Grundstücksflächen bis zum Ende der
Auslegungsfrist, dass sie der Einrichtung eines Innova-
tionsbereichs in der gemäß Absatz 6 ausgelegten Form
nicht zustimmen, ist der Antrag von der Aufsichts-
behörde abzulehnen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
Die Frist zur Rücknahme der Erklärung, der Einrich-
tung eines Innovationsbereichs nicht zuzustimmen,
endet zwei Monate ab dem ersten Tag nach dem Ende
der öffentlichen Auslegung. Die Entscheidung über die
Ablehnung soll von der Aufsichtsbehörde binnen eines
Zeitraums von drei Monaten ab dem ersten Tag nach
Ende der öffentlichen Auslegung getroffen werden.“

5. § 6 wird wie folgt geändert:

5.1 Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Hierzu erstellt er im dritten Quartal oder nach Abspra-
che mit der zuständigen Behörde zu einem anderen
Zeitpunkt jedes Wirtschaftsjahres einen Wirtschafts-
plan für das Folgejahr auf, den er der Aufsichtsbehörde
vorlegt und unter einer mindestens den Beitragspflich-
tigen zugänglichen Internetadresse bekannt macht.“

5.2 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Weicht ein Wirtschaftsplan von den Vorgaben des mit
der Antragstellung bekannt gemachten Maßnahmen- und
Finanzierungskonzepts nicht nur unerheblich ab, ist in
der Bekanntmachung darauf hinzuweisen, dass die abga-
benpflichtigen Grundstückseigentümer berechtigt sind,
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe eine Erklärung

Gesetz
zur Änderung des Gesetzes zur Stärkung der Einzelhandels-,

Dienstleistungs- und Gewerbezentren und des Gesetzes zur Stärkung
von Wohnquartieren durch private Initiativen 

Vom 15. Februar 2011

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:
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abzugeben, dem abweichenden Wirtschaftsplan nicht
zuzustimmen. Geben die Eigentümer von mehr als einem
Drittel der im Innovationsbereich belegenen Grundstücke
oder von mehr als einem Drittel der im Innovationsbe-
reich belegenen Grundstücksflächen eine Erklärung nach
Satz 1 ab oder entscheidet der Senat, dass von dem Maß-
nahmen- und Finanzierungskonzept nicht abgewichen
werden darf, ist der Wirtschaftsplan an das Maßnahmen-
und Finanzierungskonzept anzupassen. § 5 Absatz 1 Satz 2
gilt entsprechend.“

6. § 7 wird wie folgt geändert:

6.1 In Absatz 1 wird hinter Satz 2 folgender Satz eingefügt:

„Maßgeblich ist derjenige Einheitswert, der am 1. Januar
des Jahres, in dem der Antrag auf Einrichtung eines Inno-
vationsbereichs gestellt worden ist, wirksam ist.“

6.2 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Liegt ein Grundstück nur mit einem Teil innerhalb
eines Innovationsbereichs, so ist der hierauf entfallende
Einheitswert nur mit dem Anteil einzubeziehen, der dem
Anteil des im Innovationsbereich belegenen Grundstücks-
teils entspricht.“

6.3 Hinter Absatz 4 wird folgender neuer Absatz 5 eingefügt:

„(5) Die Abgabenpflicht entsteht mit Inkrafttreten der
Verordnung für den jeweiligen Innovationsbereich. Abga-
benpflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekannt-
gabe des Abgabenbescheides Eigentümer des Grundstücks
ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so
ist der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers abga-
benpflichtig. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die
einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entspre-
chend ihrem Miteigentumsanteil abgabenpflichtig. Meh-
rere Abgabenpflichtige haften als Gesamtschuldner.“

6.4 Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden Absätze 6 und 7.

6.5 Der neue Absatz 7 erhält folgende Fassung:

„(7) Die Abgabe wird für die Dauer der Einrichtung des
Innovationsbereichs festgesetzt und in auf jeweils ein Jahr
bezogenen Teilbeträgen zu Beginn jedes Abrechnungs-
jahres fällig. § 4 Absatz 1 des Hamburgischen Abgaben-
gesetzes vom 17. Februar 1976 (HmbGVBl. S. 45), zuletzt
geändert am 16. November 1999 (HmbGVBl. S. 256, 258),
in der jeweils geltenden Fassung findet entsprechende
Anwendung.“

6.6 Der bisherige Absatz 7 wird aufgehoben.

6.7 Es wird folgender Absatz 9 angefügt:

„(9) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den Ab-
gabenbescheid haben keine aufschiebende Wirkung.“

7. In § 9 Absatz 1 werden die Wörter „ihrer Verkündung“
durch die Wörter „ihrem Inkrafttreten“ ersetzt.

A r t i k e l  2

Änderung des Gesetzes zur Stärkung von Wohnquartieren
durch private Initiativen

Das Gesetz zur Stärkung von Wohnquartieren durch pri-
vate Initiativen vom 20. November 2007 (HmbGVBl. S. 393)
wird wie folgt geändert: 

1. § 3 erhält folgende Fassung:
„§ 3

Einrichtung
(1) Der Senat wird ermächtigt, auf Antrag eines Auf-
gabenträgers durch Rechtsverordnung Innovations-
quartiere einzurichten.
(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 sind neben
der Gebietsabgrenzung die Ziele und Maßnahmen des
Innovationsquartiers (§ 2), der Aufgabenträger (§ 4) und
der berücksichtigungsfähige Aufwand nach § 7 Absatz 1
Satz 1 festzulegen.“

2. In § 4 Absatz 2 wird hinter dem Wort „darlegen“ fol-
gende Textstelle eingefügt:
„und sich in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag
verpflichten, die sich aus diesem Gesetz und dem 
Maßnahmen- und Finanzierungskonzept ergebenden
Verpflichtungen, Ziele und Aufgaben umzusetzen“.

3. § 5 wird wie folgt geändert:
3.1 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
3.1.1 Hinter dem Wort „beträgt“ wird folgende Textstelle

eingefügt:
„und bei Innovationsquartieren, die mehr als 1000 Ein-
wohner haben, einen zuvor ortsüblich bekannt gemach-
ten Informationstermin durchgeführt hat“.

3.1.2 Es wird folgender Satz angefügt:
„Zustimmungserklärungen von natürlichen oder juris-
tischen Personen, die Mit- oder Teileigentümer an
einem Grundstück sind, zählen bei der Berechnung
nach Satz 1 entsprechend dem Mit- oder Teileigen-
tumsanteil.“

3.2 In Absatz 3 Satz 2 wird hinter der Textstelle „die
geplante Geltungsdauer“ das Wort „sowie“ durch ein
Komma ersetzt und hinter der Textstelle „die voraus-
sichtliche Höhe des Hebesatzes nach § 7 Absatz 1 oder
§ 8 Absatz 4“ die Textstelle „, ein vom Aufgabenträger
unterschriebener Entwurf des öffentlich-rechtlichen
Vertrags nach § 4 Absatz 2 sowie gegebenenfalls ein
Bericht über den Informationstermin nach Absatz 1“
eingefügt.

3.3 Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
„Ein nach Absatz 1 zur Antragstellung berechtigter
Aufgabenträger hat Anspruch darauf, dass ihm von der
Aufsichtsbehörde die bekannten Anschriften der
Grundstückseigentümer sowie die voraussichtliche
Gesamthöhe der im vorgesehenen Bereich festgestellten
Einheitswerte, soweit sie für die Abgabenberechnung
zu berücksichtigen sind, mitgeteilt werden.“ 

3.4 Absatz 6 wird wie folgt geändert:
3.4.1 In Satz 1 wird das Wort „auf“ durch das Wort „für“

ersetzt.
3.4.2 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass
während der Auslegungszeit Anregungen vorgebracht
werden können und die Eigentümer der im Innova-
tionsquartier belegenen Grundstücke das Recht zur
Erklärung haben, der Einrichtung des Innovations-
quartiers nicht zuzustimmen.“ 

3.4.3 Satz 6 wird gestrichen. 
3.5 Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(8) Erklären die Eigentümer von mehr als einem Drit-
tel der im Innovationsquartier belegenen Grundstücke
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oder von mehr als einem Drittel der im Innovations-
quartier belegenen Grundstücksflächen bis zum Ende
der Auslegungsfrist, dass sie der Einrichtung eines
Innovationsquartiers in der gemäß Absatz 6 ausgelegten
Form nicht zustimmen, ist der Antrag von der Auf-
sichtsbehörde abzulehnen. Absatz 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. Die Frist zur Rücknahme der Erklärung, der
Einrichtung eines Innovationsquartiers nicht zuzu-
stimmen, endet zwei Monate ab dem ersten Tag nach
dem Ende der öffentlichen Auslegung. Die Entschei-
dung über die Ablehnung soll von der Aufsichts-
behörde binnen eines Zeitraums von drei Monaten ab
dem ersten Tag nach Ende der öffentlichen Auslegung
getroffen werden.“

4. § 6 wird wie folgt geändert:
4.1 Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Hierzu erstellt er im dritten Quartal oder nach Abspra-
che mit der zuständigen Behörde zu einem anderen
Zeitpunkt jedes Wirtschaftsjahres einen Wirtschafts-
plan für das Folgejahr auf, den er der Aufsichtsbehörde
vorlegt und unter einer mindestens den Beitragspflich-
tigen zugänglichen Internetadresse bekannt macht.“ 

4.2 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Weicht ein Wirtschaftsplan von den Vorgaben des
mit der Antragstellung bekannt gemachten Maßnah-
men- und Finanzierungskonzepts nicht nur unerheb-
lich ab, ist in der Bekanntmachung darauf hinzuweisen,
dass die abgabenpflichtigen Grundstückseigentümer
berechtigt sind, innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe eine Erklärung abzugeben, dem abweichenden
Wirtschaftsplan nicht zuzustimmen. Geben die
Eigentümer von mehr als einem Drittel der im Innova-
tionsquartier belegenen Grundstücke oder von mehr als
einem Drittel der im Innovationsquartier belegenen
Grundstücksflächen eine Erklärung nach Satz 1 ab oder
entscheidet der Senat, dass von dem Maßnahmen- und
Finanzierungskonzept nicht abgewichen werden darf,
ist der Wirtschaftsplan an das Maßnahmen- und Finan-
zierungskonzept anzupassen. § 5 Absatz 1 Satz 2 gilt
entsprechend.“

5. § 7 wird wie folgt geändert:
5.1 In Absatz 1 wird hinter Satz 2 folgender Satz eingefügt:

„Maßgeblich ist derjenige Einheitswert, der zum 1. Ja-
nuar des Jahres, in dem der Antrag auf Einrichtung
eines Innovationsquartiers gestellt worden ist, wirksam
ist.“

5.2 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Liegt ein Grundstück nur mit einem Teil innerhalb
eines Innovationsquartiers, so ist der hierauf entfal-
lende Einheitswert nur mit dem Anteil einzubeziehen,

der dem Anteil des im Innovationsquartier belegenen
Grundstücksteils entspricht.“

5.3 Hinter Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 ein-
gefügt:

„(4) Die Abgabenpflicht entsteht mit Inkrafttreten der
Verordnung für das jeweilige Innovationsquartier.
Abgabenpflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der
Bekanntgabe des Abgabenbescheides Eigentümer des
Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbau-
recht belastet, so ist der Erbbauberechtigte anstelle des
Eigentümers abgabenpflichtig. Bei Wohnungs- und
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teil-
eigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentums-
anteil abgabenpflichtig. Mehrere Abgabenpflichtige
haften als Gesamtschuldner.“

5.4 Die bisherigen Absätze 4 bis 7 werden Absätze 5 bis 8.

5.5 Der neue Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Die Abgabe wird für die Dauer der Einrichtung des
Innovationsquartiers festgesetzt und in auf jeweils ein
Jahr bezogenen Teilbeträgen zu Beginn jedes Abrech-
nungsjahres fällig. § 4 Absatz 1 des Hamburgischen
Abgabengesetzes vom 17. Februar 1976 (HmbGVBl.
S. 45), zuletzt geändert am 16. November 1999
(HmbGVBl. S. 256, 258), in der jeweils geltenden Fas-
sung findet entsprechende Anwendung.“

5.6 Es wird folgender Absatz 9 angefügt:

„(9) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den
Abgabenbescheid haben keine aufschiebende Wir-
kung.“

6. In § 10 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „ihrer Ver-
kündung“ durch die Wörter „ihrem Inkrafttreten“
ersetzt.

A r t i k e l  3

Schlussbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in
Kraft. 

(2) Für Innovationsbereiche und Innovationsquartiere, die
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingerichtet wurden, gelten
§ 6 des Gesetzes zur Stärkung der Einzelhandels-, Dienst-
leistungs- und Gewerbezentren oder § 6 des Gesetzes zur
Stärkung von Wohnquartieren durch private Initiativen in der
Fassung der Artikel 1 und 2 dieses Gesetzes; im Übrigen gilt
für diese das bisherige Recht fort. Verfahrenshandlungen zu
Anträgen auf Einrichtung eines Innovationsbereichs oder
Innovationsquartiers, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
abgeschlossen wurden, bleiben wirksam. 

Ausgefertigt Hamburg, den 15. Februar 2011.

Der Senat
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§ 1

Die Lehrkräfte-Arbeitszeit-Verordnung vom 1. Juli 2003
(HmbGVBl. S. 197), geändert am 24. August 2004 (HmbGVBl.
S. 352), wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Der Berechnung der in der Anlage aufgeführten
Faktoren liegt eine Unterrichtsstunde von 45 Minuten
zugrunde.“ 

2. § 5 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Für Lehrkräfte, die das sechzigste Lebensjahr voll-
endet haben, sind ab dem auf die Vollendung folgenden
Kalendermonat von dem in einer Unterrichtswoche
geltenden Zeitwert gemäß § 4 Absatz 3 zwei Zeitstunden
abzuziehen.“ 

3. Die Anlage zu § 4 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

3.1 Die Bezeichnung erhält folgende Fassung: „Anlage zu § 4“.

3.2 Hinter der Tabelle „Grundschulen, Grundschulklassen an
Gesamtschulen“ wird folgende Tabelle eingefügt:

„Übergangsregelung für die Unterrichtsfächer
in der Jahrgangsstufe 4 der Grundschule 

im Schuljahr 2010/2011

Unterrichtsfächer/Lernbereiche/
Aufgabengebiete Faktor

Deutsch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50

Mathematik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50

Fremdsprachen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50

Naturwissenschaften  . . . . . . . . . . . . . . . 1,50

alle übrigen Unterrichtsfächer . . . . . . . . 1,35 “

3.3 Die Tabelle „Gymnasiale Oberstufe einschließlich Abend-
gymnasium, Aufbaugymnasium, Hansakolleg, Studien-
kolleg“ wird durch folgende Tabelle ersetzt: 

„Sekundarstufe II der Stadtteilschule, des Gymnasiums
sowie des Studienkollegs

Fächer/Lernbereiche/ Studienstufe,
Aufgabengebiete Vorstufe Studienkolleg

Faktor

Sport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 1,25

Bildende Kunst  . . . . . . . . . . . 1,50 1,50

neu aufgenommene
Fremdsprache  . . . . . . . . . . . . 1,50 1,60

Deutsch  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,70 1,80

übrige Bereiche,
mindestens dreistündig  . . . . 1,60 1,80

übrige Bereiche  . . . . . . . . . . . 1,70 1,90

sonderpädagogische
Fördermaßnahmen nach § 12
des Hamburgischen
Schulgesetzes  . . . . . . . . . . . . . 1,40 1,40

Einzelunterricht im Rahmen
von sonderpädagogischen
Fördermaßnahmen nach § 12
des Hamburgischen
Schulgesetzes  . . . . . . . . . . . . . 1,20 1,20 “

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2010 in
Kraft. 

Zweite Verordnung
zur Änderung der Lehrkräfte-Arbeitszeit-Verordnung 

Vom 15. Februar 2011

Auf Grund von § 61 Absatz 4 Satz 2 des Hamburgischen
Beamtengesetzes vom 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 405),
zuletzt geändert am 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 346, 348),
wird verordnet:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 15. Februar 2011.
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Elfte Verordnung
zur Änderung der Verordnung

über die Zuständigkeit des Amtsgerichts Hamburg in Zivil- und Handelssachen
sowie für die Erledigung inländischer Rechtshilfeersuchen

Vom 15. Februar 2011

Auf Grund von § 23d Satz 1 des Gerichtsverfassungsgeset-
zes in der Fassung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1079), zuletzt
geändert am 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2300, 2303), in
Verbindung mit Nummer 5 des Einzigen Paragraphen der
Weiterübertragungsverordnung-Gerichtswesen vom 20. Au-
gust 2002 (HmbGVBl. S. 233, 235), zuletzt geändert am 25. Mai
2010 (HmbGVBl. S. 402), wird verordnet:

In § 2 der Verordnung über die Zuständigkeit des Amtsge-
richts Hamburg in Zivil- und Handelssachen sowie für die
Erledigung inländischer Rechtshilfeersuchen vom 1. Septem-
ber 1987 (HmbGVBl. S. 172), zuletzt geändert am 20. Oktober
2009 (HmbGVBl. S. 370, 371), wird die Bezeichnung „Ham-
burg-Wandsbek“ durch die Bezeichnung „Hamburg-St.
Georg“ ersetzt.

Hamburg, den 15. Februar 2011.

Die Justizbehörde



(1) Das Landschaftsprogramm für die Freie und Hanse-
stadt Hamburg vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) wird für
den Geltungsbereich des Röhehofs am Königskinderweg und
Teilen des angrenzenden Stadtteilparks in Schnelsen nördlich,
westlich und südlich der Sportanlage Königskinderweg
(L 1/09 – Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 319) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Landschafts-
programms und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
sowie die zusammenfassende Erklärung gemäß § 14 l Absatz 2
Nummer 2 des Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung in der Fassung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 95),
geändert am 11. August 2010 (BGBl. I S. 1163, 1168), werden
beim Staatsarchiv zur kostenfreien Einsicht niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht sowie die
zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zuständi-
gen Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei einge-
sehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim Bezirksamt
vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
westlich des Königskinderwegs im Stadtteil Schnelsen (F 1/09
– Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 319) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächennut-
zungsplans und die ihm beigegebene Begründung sowie die
zusammenfassende Erklärung gemäß § 6 Absatz 5 Satz 3 des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 31. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2585, 2617), werden beim Staatsarchiv zur kostenfreien Ein-
sicht niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung sowie die

zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zustän-
digen Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei
eingesehen werden. Soweit dort zusätzliche Abdrucke vor-
handen sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung gestellt.

2. Unbeachtlich werden

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.
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Einhundertsiebzehnte Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 15. Februar 2011

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Einhunderterste Änderung des Landschaftsprogramms
für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 15. Februar 2011

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 15. Februar 2011.

Der Senat

Ausgefertigt Hamburg, den 15. Februar 2011.
Der Senat
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(1) Das Landschaftsprogramm für die Freie und Hanse-
stadt Hamburg vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) wird für
den Geltungsbereich nördlich des Veilchenwegs und beider-
seits des Grandwegs im Stadtteil Lokstedt (L 7/07-Bezirk
Eimsbüttel, Ortsteil 317) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Landschafts-
programms und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
sowie die zusammenfassende Erklärung gemäß § 14 l Absatz 2
Nummer 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung in der Fassung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 95) wer-
den beim Staatsarchiv zur kostenfreien Einsicht niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht sowie
die zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zustän-
digen Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei ein-
gesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim Bezirks-
amt vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

Einhundertzweite Änderung des Landschaftsprogramms
für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 15. Februar 2011

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 15. Februar 2011.

Der Senat

Einhundertachtzehnte Änderung des Flächennutzungsplans
für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 15. Februar 2011 

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
westlich des Lokstedter Steindamms (F 3/08 – Bezirk Eims-
büttel, Ortsteil 317) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächennut-
zungsplans und die ihm beigegebene Begründung sowie die
zusammenfassende Erklärung gemäß § 6 Absatz 5 Satz 3 des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 31. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2585, 2617), werden beim Staatsarchiv zur kostenfreien
Einsicht niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung sowie die
zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zustän-
digen Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei
eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim ört-

lich zuständigen Bezirksamt vorhanden sind, werden sie
kostenfrei zur Verfügung gestellt.

2. Unbeachtlich werden

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Ausgefertigt Hamburg, den 15. Februar 2011.
Der Senat
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(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
zwischen den Straßen Brennerhof, Andreas-Meyer-Straße und
Bundesautobahn A 1 in Moorfleet (F 12/06 – Bezirk Bergedorf,
Ortsteil 612) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächennut-
zungsplans und die ihm beigegebene Begründung sowie die
zusammenfassende Erklärung nach § 6 Absatz 5 Satz 3 des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 31. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2585, 2617), werden beim Staatsarchiv zur kostenfreien
Einsicht niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung sowie die
zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zustän-
digen Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei
eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim

örtlich zuständigen Bezirksamt vorhanden sind, werden sie
kostenfrei zur Verfügung gestellt.

2. Unbeachtlich werden

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Einhundertneunzehnte Änderung des Flächennutzungsplans
für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 15. Februar 2011

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

(1) Das Landschaftsprogramm einschließlich Arten- und
Biotopschutzprogramm für die Freie und Hansestadt Ham-
burg vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) wird im Geltungs-
bereich zwischen den Straßen Brennerhof, Andreas-Meyer-
Straße und Bundesautobahn A 1 in Moorfleet (L 5/06, A 5-06 –
Bezirk Bergedorf, Ortsteil 612) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Landschafts-
programms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm
und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht sowie die
zusammenfassende Erklärung gemäß § 14 l Absatz 2 Num-

mer 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in
der Fassung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 95), geändert am
11. August 2010 (BGBl. I S. 1163, 1168), werden beim Staats-
archiv zur kostenfreien Einsicht niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht sowie die
zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zuständi-
gen Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei einge-
sehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim Bezirksamt
vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Einhundertdritte Änderung des Landschaftsprogramms
einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm

für die Freie und Hansestadt Hamburg 
Vom 15. Februar 2011

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 15. Februar 2011.
Der Senat

Ausgefertigt Hamburg, den 15. Februar 2011.

Der Senat
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